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§ 169c BSVG Ausmaß des
Ersatzanspruches

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

§ 169c.

Die Versicherungsträger haben die gemäß §§ 169a und 169b zu ersetzenden Aufwendungen gegenseitig in Form eines

jährlichen Pauschalbetrages abzugelten. Die jeweiligen Pauschalbeträge sind ausgehend von den im

zweitvorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Aufwendungen zu bemessen.
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